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Chancen und Risiken liegen im 

Exportgeschäft oft nahe beieinan-

der. So lockt Marokko derzeit mit stabi-

len Rahmenbedingungen und guten 

Wachstumszahlen. Tunesien kommt 

dagegen nur langsam vorwärts. Die tür-

kische Wirtschaft wächst zwar kräftig, 

die Politik gibt aber Anlass zur Sorge.

Die vorliegende Ausgabe des Export
Managers widmet sich einigen schwie-

rigen, aber potentiell lukrativen Absatz-

märkten deutscher Exporteure. Neben 

den aktuellen Erfahrungen in Russland 

stehen die Finanzierungshürden für 

 Lieferungen in den Iran im Fokus. Vor 

allem ein Bezug zum US-Dollar sollte 

vermieden werden. Ein weiteres Thema 

sind die Prüfanforderungen für Über-

wachungstechnologie im aktuellen Ent-

wurf der neuen Dual-Use-Verordnung.

Sie erhalten unseren Newsletter jähr-

lich in zehn Ausgaben kostenlos online, 

wenn Sie möchten. Gerne stehen wir 

Ihnen für weitere Informationen zur 

 Verfügung. Nutzen Sie bitte die Regis-

trierungsmöglichkeit und weitere 

 Informationen auf unserer Website 

www.exportmanageronline.de.
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Aussichtsreiche Exportmärkte 2018 

Die Tschechische Republik, Indien und Vietnam sind die aussichtsreichsten Schwellenmärkte für deutsche Exporteure in  
diesem Jahr. Das geht aus der aktuellen Studie „Promising emerging markets for 2018“ des internationalen Kreditversicherers 
 Atradius hervor. Die drei Länder sind die größten deutschen Außenhandelspartner unter den insgesamt neun identifizierten 
 Chancenmärkten Costa Rica, Indien, Indonesien, Kolumbien, Marokko, Panama, Senegal, Tschechische Republik und Vietnam.

Für die neun ausgewählten Märkte pro-
gnostiziert die Studie für 2018 ein Brutto-
inlandsproduktwachstum im mittleren 
einstelligen Prozentbereich. Gleichzeitig 
werden diese Volkswirtschaften derzeit 
als relativ robust gegenüber externen 
Risiken eingeschätzt. Der Ausblick für die 
Schwellenländer ist in diesem Jahr zwar 
etwas optimistischer als im vergangenen, 
insgesamt bleiben jedoch erhebliche Risi-
ken für ihre Konjunkturen bestehen, etwa 
durch eine rasche Verschärfung der US-
Zinspolitik oder die schnelle Abkühlung 
der chinesischen Wirtschaft. Vor diesem 
Hintergrund bieten 2018 diejenigen Län-
der die vielversprechendsten Exportchan-
cen, deren Wirtschaftswachstum von der 
Binnennachfrage getragen wird und die 
externe Unsicherheiten leichter kompen-
sieren können.

Inlandsnachfrage treibt Wachstum

Die Chancenmärkte weisen weitere 
Gemeinsamkeiten auf. Ihr BIP-Wachstum 
stützt sich zu einem großen Teil auf den 
Privatkonsum und auf die verstärkte In-
vestitionstätigkeiten vor Ort. Gleichzeitig 

verfügen sie über ausreichend Finanzre-
serven und einen flexiblen Wechselkurs, 
was ihre Anfälligkeit für Volatilitäten auf 
dem Weltmarkt verringert. Die Märkte 
haben eine junge, wachsende Bevölke-
rung mit einer sich weiterentwickelnden 
Mittelschicht, die konsumstark ist. Dies 
fördert Investitionen sowie Importe. Wei-
terhin profitieren sie – und das gilt insbe-
sondere für Indien oder Vietnam – von 
einer zunehmend wirtschaftsfördernden 
Politik. In der Tschechischen Republik 
werden seit der Etablierung einer populis-

tischen Regierung demgegenüber Pro-
tektionismusforderungen erhoben, 
jedoch haben die bislang getroffenen 
Maßnahmen das Wachstum noch nicht 
wesentlich beeinträchtigt.  

Geschäftschancen in der Chemie  
und bei Infrastrukturinvestitionen

In der Tschechischen Republik profitiert 
die Automobilindustrie von der soliden 
wirtschaftlichen Entwicklung der Europäi-
schen Union. Auch die chemische Indus-

trie des Landes befindet sich weiter im 
Aufschwung, unter anderem werden pet-
rochemische Produkte, Kautschuke und 
Kunststoffe stärker nachgefragt. 

Indiens Konjunktur wird weiterhin vom 
großen Infrastrukturprogramm der Modi-
Regierung gefördert. Das nationale Stra-
ßennetz soll weiter in hohem Tempo aus-
gebaut und modernisiert werden, parallel 
wird der Bau von Brücken, Eisenbahnwe-
gen und Flughäfen forciert. Die Energie-
kapazitäten werden ausgeweitet. Um die 
hochgesteckten Ziele zu erreichen, wirbt 
das Land nicht nur um ausländisches 
Know-how in Sektoren wie der Bauwirt-
schaft oder dem Maschinenbau, sondern 
zeigt sich auch offen für ausländische 
Investoren in den Bereichen Energiever-
sorgung, Straßen- und Eisenbahnbau. 

In Vietnam versprechen der Landwirt-
schafts- und der Lebensmittelsektor Ge-
schäftschancen aufgrund der zunehmen-
den Nachfrage. Zudem steigen die Im-
portzahlen von Automobilen. Prognosen 
zufolge wird das Land auch einen lang-
fristig hohen Bedarf an chemischen Er-

Exporterfolge in Schwellenländern sind immer auch Glückssache – doch das Glück ist mit den Tüchtigen.
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Dr. Thomas Langen
Senior Regional Director 
Deutschland,  
Mittel- und Osteuropa,
Atradius Kreditversicherung

thomas.langen@atradius.com
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Dr. Matthias Zieschang ist Vorstand 

Controlling und Finanzen der  Fraport 

AG. Das MDax-Unternehmen betreibt 

den Frankfurter Flughafen und hält 

Beteiligungen an weiteren zehn 

Airports auf vier Kontinenten.

„ FINANCE ist Pflichtlektüre,  
weil ich mich für die Geschichten 
hinter den Zahlen interessiere.“

FINANCE-Testimonial-Zieschang-Anzeigen.indd   15 06.12.2017   16:36:48

zeugnissen haben, unter anderem zur 
Herstellung von chemischen Rohmateria-
lien. Infrastrukturinvestitionen bieten Ab-
satzchancen für ausländische Anbieter 
von Maschinen und Maschinenkompo-
nenten.

Risikomärkte Türkei und Italien

Betrachtet man die großen deutschen 
Exportmärkte, bestehen derzeit erhöhte 
Risiken für Zahlungsausfälle und -verzö-
gerungen bei Geschäften mit türkischen 
Unternehmen sowie eine zunehmende 
Unsicherheit in Italien.

So hat sich das BIP-Wachstum der Türkei 
im vergangenen Jahr zwar erholt. Jedoch 
droht der Aufschwung im Jahr 2018 wie-
der abzukühlen, unter anderem dadurch, 
dass Steuererleichterungs- und Kreditför-
dermaßnahmen auslaufen. Anhaltende 
geopolitische Konflikte, Rechtsunsicher-
heiten und der nur langsame Fortschritt 
von notwendigen strukturellen Reformen 
lasten auf dem Investitionsklima des Lan-
des. Als große Unsicherheitsfaktoren der 
türkischen Wirtschaft werden die aktuelle 
Schwäche der Türkischen Lira, die hohe 
Inflation und der hohe Verschuldungs-
grad der Unternehmen erachtet. Viele Fir-
men haben einen großen Teil ihrer Kredite 
in Fremdwährung aufgenommen und 
sind besonders anfällig für Wechselkurs-
volatilitäten. Aus Sicht von Atradius beste-
hen momentan in den Branchen Textil, 
Stahl, Informations- und Kommunikati-
onstechnik (IKT) sowie Bau- und Bauma-

terialien besonders hohe Risiken für Zah-
lungsverzögerungen und -ausfälle.

In Italien bleiben die Sorgen um den Ban-
kensektor des Landes hoch. Viele Institute 
sind weiterhin mit notleidenden Krediten 
belastet. Zwar entwickelte sich die Liqui-
ditätslage der Banken zuletzt stabil, die 
Bereitschaft zur Kreditvergabe an Firmen 
ist jedoch weiterhin sehr verhalten. Das 
führt dazu, dass die Kapitalisierungsmög-
lichkeiten und die Schockresistenz der ita-
lienischen Unternehmen gering sind. 
Auch der Wachstumsausblick Italiens ist 
gedämpft, unter anderem durch eine wei-
terhin gedrückte Investitionsstimmung 
und verhaltene Exportaktivitäten. Beson-
ders gefährdet für Zahlungsausfälle und 

-verzögerungen dürften die Sektoren 
Bau, Baumaterialien und Textil sein. In den 
Bereichen Blumenhandel, Fleisch, Fisch 
und Elektronik wurden zudem zuletzt ver-
mehrt Betrugsversuche in Italien festge-
stellt, die zu einer zusätzlichen Belastung 
der Unternehmen führen können.

Die Atradius-Studie „Promising emerging 
markets for 2018“ kann unter  diesem Link 
heruntergeladen werden.

„In der derzeitigen Hochstimmung 
darf nicht übersehen werden,  
dass in einzelnen Sektoren und 
 Ländern weiterhin hohe Risiken 
bestehen.“

http://www.finance-magazine.de
https://atradius.de/publikation/promising-markets-2018.html
https://atradius.de/publikation/promising-markets-2018.html
https://atradius.de/publikation/promising-markets-2018.html
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Erstarkende Wirtschaft im Königreich Marokko 

Marokko bietet ausländischen Unternehmen gute Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit: stabile politische Verhältnisse, 
eine günstige geographische Lage und relativ niedrige Löhne. Deutsche Unternehmen sollten den Austausch und die Zusammen-
arbeit mit dem Königreich Marokko in den Bereichen Infrastruktur und erneuerbare Energien fortsetzen und verstärken. Das Land  
ist eines der Tore zu den Ländern südlich der Sahara. 

Die marokkanische Wirtschaft hat sich 
2017 mit einem beschleunigten Wachs-
tum von 4,6% (gegenüber 1,6% im Jahr 
2016) deutlich belebt. Dem Kreditversi-
cherer Coface zufolge wurde dies durch 
einen Anstieg des landwirtschaftlichen 
BIP um mehr als 12% und eine Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Fundamental-
daten (Inflation, Haushalts- und Leis-
tungsbilanzsalden) gestützt. 

Aufgrund der politischen Stabilität des 
Königreichs konnten Reformen fortge-
setzt und wirtschaftliche Stabilisierungs-
programme aufgelegt werden. Die Wirt-
schaftsindikatoren weisen in eine gute 
Richtung, und die Perspektiven für den 
Zeitraum 2018–2022 sind vielverspre-
chend. Eine Reform der marokkanischen 

Zentralbank (Bank al-Maghrib), die darauf 
abzielt, die Flexibilität des Dirham-Kurses 
abzufedern, wird aktuell geprüft.

Vielversprechende Sektoren

Mit einem Marktanteil von 5,9% ist 
Deutschland der fünftwichtigste Handels-
partner Marokkos. Der bilaterale Handel 
zwischen den beiden Ländern belief sich 
2016 auf über 3 Mrd EUR. In den ersten elf 
Monaten 2017 wurde mit mehr als 2,9 
Mrd EUR bereits annähernd der Vorjahres-
wert erreicht. Die deutsche Ausfuhr nach 
Marokko stieg um 5,6%, die deutsche Ein-
fuhr von dort um 6,7%.

Als Deutschland 2017 den Vorsitz beim 
G20-Gipfel innehatte, lag der Schwer-

punkt auf Afrika und insbesondere auf 
Marokko, dem ersten Partnerland der Ini-
tiative „Compact with Africa“. So sind zahl-
reiche Projekte in den Bereichen Infra-
struktur und Anlagen ins Leben gerufen 
worden, und zwar insbesondere im 
Zusammenhang mit Solarenergie und 
Windkraft. Die Einweihung eines Werks 
von Siemens Gamesa zur Produktion von 
Rotorblättern für Windkraftanlagen im 
Oktober 2017 in Tanger ist ein anschauli-
ches Beispiel für die neue Politik des 
Königreichs zur Förderung erneuerbarer 

Energien zum einen und der einheimi-
schen Produktion („made in Morrocco“) 
zum anderen. Entsprechend werden im 
Jahr 2018 zahlreiche Fachmessen zu den 
Themen Infrastruktur und erneuerbare 
Energien organisiert. So zum Beispiel der 
„Africa Climate Resilient Infrastructure 
Summit“ im Februar und der „North Africa 
Renewable Energy Summit 2018“ im Mai.

Leistungsstarker Bankensektor

Marokkos Bankensektor ist gut kapitali-
siert und leistungsstark. Laut einem Jah-
resranking im Finanzen-Special des Maga-
zins „Jeune Afrique“ zählen die drei füh-
renden marokkanischen Banken, die 
Attijariwafa Bank, die Banque Centrale 
Populaire (BCP) und die BMCE, zu den 15 
wichtigsten Banken Afrikas (von insge-
samt 200) und zu den fünf wichtigsten 
Banken Nordafrikas (von insgesamt 50).

Die marokkanischen Banken sind in der 
Handelsfinanzierung (Trade-Finance) sehr 
aktiv und haben differenzierte Strategien 
entwickelt, um international – und seit 
einigen Jahren insbesondere in West- und 

David Leboiteux
International Banking, 
ODDO BHF Aktiengesellschaft

david.leboiteux@ 
bhf-bank.com 

Deutscher Außenhandel mit Marokko

 2015 Veränd. geg.  2016 Veränd. geg.  1–11 2017 Veränd. geg. 
 (Mio EUR) Vorj. in %  (Mio EUR) Vorj. in %  (Mio EUR) Vorj. in %
Einfuhr 1.029,5 +13,4 1.054,6 +2,4 1.007,9 +5,6
Ausfuhr 1.881,8 +10,7 1.974,1 +4,9 1.912,5 +6,7
Saldo 852,3  919,5  904,6

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Deutsche Ausfuhrgüter nach SITC 
(2016; Anteil an der Gesamtausfuhr in %)

Quelle: Germany Trade & Invest – November 2017.

Sonstige

Maschinen
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Gutes Neues
Das bringt das Jahr 2018 – ein Ausblick
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HausgemachtTrigema-Chef Wolfgang Grupp über Unternehmenskrisen – und gierige Manager.

Übergriffig Unternehmen müssen sexuelle Belästigungen verhindern – viele wissen nicht, wie.

Turbulent Die Wirtschaft am Kap  strauchelt – der Mittelstand bleibt Südafrika dennoch treu.
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Qualitätsjournalismus für mittelständische Unternehmer – 
aktuell, relevant und nutzwertig.

Strategie und Personal | Kunden und Märkte | Finanzierung | Produktion und Technologie
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Zentralafrika – ihre Position in diesem 
Geschäft zu stärken. Auch Crédit Agricole 
du Maroc, Société Générale du Maroc, 
BMCI, Crédit du Maroc und die CIH Bank 
dürften in nächster Zeit noch stärker wer-
den. 

Aktive Diplomatie mit  
Ausrichtung auf die Länder  
südlich der Sahara

Die Europäische Union bleibt wohl der 
wichtigste Wirtschaftspartner des Landes. 
Darüber hinaus setzt König Mohammed 
VI. aber auch in Afrika und vor allem in 
den Ländern südlich der Sahara auf eine 
aktive Wirtschaftsdiplomatie. Seit mehr 
als einem Jahrzehnt (laut Weltbank seit 
dem Jahr 2000 bis heute) verzeichnet der 
Handel Marokkos mit den Ländern süd-
lich der Sahara ein Wachstum von jährlich 
mehr als 12%. In diesem Zeitraum wurden 
diverse Handels- und Zollvereinbarungen 
geschlossen, die die Basis für die positive 
Entwicklung darstellen. 

Das Jahr 2017 wurde durch zwei wichtige 
politische Ereignisse geprägt: Im Januar 
2017 trat Marokko nach 33 Jahren wieder 

der Afrikanischen Union (AU) bei.  Am 4. 
Juni 2017 zog die Westafrikanische Wirt-
schaftsgemeinschaft (ECOWAS) bei der 
Sitzung der Staats- und Regierungschefs 
in Liberia eine Erweiterung um Marokko 
in Erwägung. Das Beitrittsverfahren läuft 
gerade. Zudem sind die marokkanischen 
Banken auch in Westafrika sehr präsent, 
wie etwa die Attijariwafa Bank, die BCP, 
die Banque Atlantique oder die BMCE mit 
ihrer Tochtergesellschaft Bank of Africa 
(BOA).

Markt mit großem Potential

Der marokkanische Markt birgt großes 
Potential für Investoren und kann deut-
schen Unternehmen als Sprungbrett in 
die frankophonen Länder südlich der 
Sahara dienen. ODDO BHF kann als erfah-
rener Partner zur Seite stehen, so zum Bei-
spiel bei der Akkreditivbestätigung. Die 
Bank ist seit jeher in Afrika und seit Jahr-
zehnten insbesondere in Marokko aktiv 
und hat gute Kontakte zu den Banken vor 
Ort. Das in dieser Zeit erworbene Know-
how spiegelt sich in einer fundierten 
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten 
und des Bankensektors wider. 

Marokkos Banken im afrikanischen Vergleich

 Rang 2016 Rang 2016 Bilanzsumme Nettobankergebnis 
 Ganz Afrika Nordafrika (Mio USD) (Mio USD)
Attijariwafa Bank 8 3 41.420 1.914
BCP 10 4 33.133 1.546
BMCE 11 5 28.000 1.194

Quelle: Finanzen-Special 2016 von „Jeune Afrique“, Sonderausgabe Nr. 44.

http://www.marktundmittelstand.de
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Tunesiens politisches Risiko nimmt zu

Zu Jahresbeginn 2018 brachen in Tunesien gewaltsame Proteste aus. Sie richteten sich gegen die Sparmaßnahmen der Regierung, 
die am 1. Januar in Kraft getreten waren und die Erhöhung der Benzinpreise sowie der Steuersätze auf verschiedene Waren und 
Dienstleistungen zur Folge hatten. Die Protestaktionen begannen in Tunis und weiteten sich auf über 20 Städte aus. Die Regierung 
verhaftete über 500 Beteiligte, reagierte aber auch mit einer Erhöhung der Sozialleistungen für die ärmsten Bevölkerungsgruppen.

Während die von der Regierung auferleg-
ten Preis- und Steuererhöhungen der 
unmittelbare Auslöser der Proteste waren, 
liegt die eigentliche Ursache in der Ver-
schlechterung der sozioökonomischen 
Lage seit Beginn der Revolution im Jahr 

2011. Seit dem Sturz des ehemaligen Prä-
sidenten Zine el-Abidine Ben Ali im Januar 
2011 hat Tunesien einen grundlegenden 
politischen Wandel vollzogen. Doch wäh-
rend beim Übergang zur Demokratie 
bedeutsame Fortschritte erzielt wurden, 

bleibt die Wirtschaft hinter diesen Ent-
wicklungen zurück, und die politische 
Lage ist weiterhin instabil. 

Demokratisierung mit Rückschlägen

Seit 2011 hatte Tunesien bereits sieben 
Premierminister, und von den aufeinan-
derfolgenden schwachen Koalitionsregie-
rungen wurden kurzsichtige Konsensent-
scheidungen getroffen, die die Umset-
zung einiger dringend notwendiger 
Strukturreformen verzögert oder sogar 
verhindert haben. Darüber hinaus wurde 
das Land im Jahr 2015 von mehreren Ter-
roranschlägen getroffen, die schwerwie-
gende Folgen für die Tourismusbranche 
hatten – die zweitwichtigste Einnahme-
quelle harter Währung nach Rücküber-
weisungen.

Auch wenn die jüngsten Demonstratio-
nen gewalttätiger waren als bisher und 
mehr internationales Medieninteresse 
erhielten, waren dies keineswegs die ers-
ten Proteste. Bereits seit drei bis vier Jah-
ren finden im ganzen Land mit zuneh-
mender Häufigkeit Demonstrationen 

statt. Ursachen sind wirtschaftliche und 
soziale Faktoren wie die hohe Arbeitslo-
sigkeit, Korruption sowie die Tatsache, 
dass sich die Bevölkerung von der politi-
schen Elite entfremdet fühlt. Diese und 
ähnliche Missstände waren bereits 2011 
Auslöser der Revolution und wurden bis 
heute nicht beseitigt. Einige dieser Fakto-
ren haben sich sogar weiter verschärft.

Geringes Wachstum und hohe 
Arbeitslosigkeit

Seit der Revolution schwächelt das 
Wachstum. Während das BIP-Wachstum in 
den fünf Jahren vor der Revolution noch 
bei durchschnittlich 4,4% lag, erreichte es 
zwischen 2011 und 2017 einen Durch-
schnitt von lediglich 1,6%. Die Konjunk-
turverlangsamung und die gestiegene 
politische Unsicherheit haben die Arbeits-
losigkeit in die Höhe schnellen lassen. 
Während die Arbeitslosenquote 2010 
noch bei 13,1% lag, stieg sie 2011 auf 
18,3%. Seitdem ist sie langsam zurückge-
gangen, liegt aber immer noch bei 12,5%. 
Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit unter 
Frauen und Jugendlichen. Seit 2011 hat Trügerische Ruhe auf den tunesischen Straßen – die Wirtschaftslage stellt die Bevölkerung nicht zufrieden. 

©
 K

ay
cc

o/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Christoph Witte
Country Manager,
Credendo

c.witte@credendo.com 
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darüber hinaus das Realeinkommen auf-
grund des Wirtschaftsabschwungs stag-
niert, und zwischen 2014 und 2016 war 
sogar ein Rückgang zu verzeichnen. 

Eine weitere Folge der angeschlagenen 
politischen und wirtschaftlichen Lage ist 
die Verschärfung der Korruption: Seit der 
Revolution 2011 ist das Land auf dem 
Transparency-International-Index über 
die wahrgenommene Korruption um 16 
Plätze gefallen.

Geringe staatliche Spielräume

Die Umkehr dieses Negativtrends bereitet 
dem Land große Schwierigkeiten. 2016 
bat Tunesien den IWF um die Genehmi-
gung einer erweiterten Fondsfazilität in 
Höhe von 2,8 Mrd USD. Die Umsetzung 
von Reformen verlief anfänglich schlep-
pend, hat seit Beginn 2017 jedoch Fahrt 
aufgenommen. 

Angesichts der dramatischen Verschlech-
terung der Haushaltslage in den vergan-
genen sieben Jahren besteht einer der 
Schwerpunkte des IWF-Programms in der 
Eindämmung künftiger Haushaltsdefizite. 
2013 erreichte das Haushaltsdefizit seinen 
Höchstwert von 7,4% des BIP und lag 
2017 immer noch bei 5,9%. Mit der Erhö-
hung des Staatsdefizits ist die Brutto-
staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP 
von rund 40% vor der Revolution auf den 
hohen Wert von 62,9% im Jahr 2016 ange-
stiegen. Für das Jahr 2018 hat die tunesi-
sche Regierung eine Reduzierung des 

Haushaltsdefizits auf 5% des BIP ange-
kündigt; die jüngsten Steuererhöhungen 
und Subventionskürzungen sind folglich 
im Kontext dieser Bestrebung zu verste-
hen.

Des Weiteren muss die Regierung eine 
Lösung für die hohen Personalausgaben 
im öffentlichen Dienst finden. Seit dem 
Arabischen Frühling haben aufeinander-
folgende Regierungen versucht, der stei-
genden Arbeitslosigkeit mit der zuneh-
menden Einstellung von Beschäftigten im 
öffentlichen Sektor zu begegnen. Dieser 
Ansatz entwickelt sich jedoch zu einer 
unhaltbaren Belastung, da der Haushalt 
aufgrund der hohen Personalausgaben 
stark unter Druck gerät. So sind die Lohn-
kosten für öffentliche Angestellte von 
10,7% des BIP im Jahr 2010 auf 14,6% des 
BIP im Jahr 2016 gestiegen. Damit ent-
sprechen diese Kosten etwa 50% der 
staatlichen Ausgaben und ca. zwei Drit-
teln der gesamten Steuereinnahmen des 
Jahres 2016. Diese Werte sind nicht trag-
fähig, zumal die Qualität der öffentlichen 
Versorgung, besonders im Landesinne-
ren, unverändert niedrig ist. 

Widerstand gegen Reformen

Die hohen Personalausgaben sind jedoch 
nicht nur auf die große Anzahl öffent-
licher Angestellter zurückzuführen, son-
dern auch auf diverse Lohnanhebungen, 
die mit der Gewerkschaft des öffentlichen 
Sektors ausgehandelt wurden. Die Regie-
rung möchte die Lohnkosten künftig ein-

dämmen, indem Neueinstellungen streng 
begrenzt und keine weiteren Lohnan-
hebungen durchgeführt werden. Des 
Weiteren sind freiwillige Abfindungs-
programme geplant. Diese Maßnahmen 
sollten mittelfristig zu einer Senkung  
der Löhne im öffentlichen Dienst führen. 
Die Umsetzung erfordert jedoch die 
Unnachgiebigkeit der Regierung gegen-
über Widerständen aus den mächtigen 
Gewerkschaften, und es bleibt abzuwar-
ten, ob sie an den geplanten Maßnahmen 
festhält.

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Umsetzung von Sparmaßnahmen und 
Wirtschaftsreformen in einen Zeitraum 
fällt, in dem die Bevölkerung ohnehin 
schon unter den Folgen der hohen 
Arbeitslosigkeit, der Stagnation des Real-
einkommens sowie der bereits durchge-
führten Reformen, etwa der Reduzierung 
von Energiesubventionen, zu leiden hat. 
Dennoch scheint die Regierung ent-
schlossen, an den Reformen festzuhalten. 
Angesichts der Proteste hat sie sich nicht 
etwa zu einem Aufschub der Pläne verlei-
ten lassen, sondern hat vielmehr die Sozi-
alleistungen erhöht und weitere Maßnah-

men zugunsten der ärmsten Bevölke-
rungsteile vorgelegt. Die künftige Um- 
setzung der Reformen wird ausschlagge-
bend dafür sein, ob Tunesien in der Lage 
ist, den wirtschaftlichen Negativtrend 
umzukehren, der das Land seit der Revo-
lution 2011 erfasst hat. Mit der unverän-
derten Einstufung des kurzfristigen politi-
schen Risikos in Kategorie 4 bleibt die 
Prognose einstweilen stabil.

Ausführliche Länderberichte finden Sie auf 
der Internetseite www.credendo.com.

„Die künftige Umsetzung der Refor
men wird ausschlaggebend dafür 
sein, ob Tunesien in der Lage ist,  
den wirtschaftlichen Negativtrend 
umzukehren, der das Land seit der 
Revolution 2011 erfasst hat.“

Opel exportiert Autos nach Nordafrika

Nach der Übernahme durch PSA folgt  
Opel dem Mutterkonzern nach Nordafrika. 
Künftig sollen in Marokko und Tunesien 
Autos der Marke Opel verkauft werden. 

In Marokko wurden im vergangenen Jahr 
rund 169.000 Pkw neu zugelassen. Damit 
ist das Land nach Südafrika der zweit-
größte Automobilmarkt Afrikas. Opel 
kooperiert dort ab April mit der Société 
Marocaine de l‘Automobile Allemande 
(SM2A). Opel wird exklusiv in zehn Outlets 
angeboten, die sowohl Vertrieb als auch 
Service übernehmen. Angestrebt wird ein 
Marktanteil von 5% bis zum Jahr 2023. 

In Tunesien liegen die Zulassungszahlen 
für Neufahrzeuge deutlich unter dem Wert 
von Marokko: 2016 waren es 41.761 Pkw. 
Die importierten Fahrzeuge von Opel 
 werden zunächst in vier Showrooms ange-
boten. Import und Vertrieb liegen in den 
 Händen von Stafim, seit vielen Jahren Part-
ner des Opel-Mutterkonzerns PSA.

https://www.credendo.com/de/country-risk
https://www.credendo.com/de/country-risk
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Türkische Wirtschaft wächst kräftig

Die türkische Wirtschaft legte in den ersten drei Quartalen 2017 ein deutliches Wachstum hin und übertraf die Erwartungen trotz 
vorheriger Schocks deutlich. Zum Wachstum trugen staatliche Maßnahmen, höhere Investitionen, steigende Exporte und die 
 Erholung des privaten Verbrauchs bei. Die wesentlichen Schwachpunkte: Finanzierungsprobleme, zunehmende Abhängigkeit von 
globalen Finanzinvestoren, schwankende Wechselkurse und steigende Inflation.

Anhaltendes Wachstum übertrifft 
Erwartungen

Im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeit-
raum wuchs die türkische Wirtschaft in 
den ersten drei Quartalen 2017 um 7,4%. 
Dies gelang trotz der Schockserie im Vor-
jahr. Der Anstieg um 11,1% im dritten 
Quartal im Vergleich zum dritten Quartal 
2016 ist der größte Zuwachs aller 
G20-Länder. Zum Wachstum trugen staat-
liche Maßnahmen, höhere Investitionen, 
steigende Exporte und die Erholung des 
privaten Verbrauchs bei.

Einer der größten Treiber war der Credit 
Guarantee Fund (CGF), mit dem die Regie-
rung kleine und mittlere Unternehmen 
unterstützt. Sein Volumen wuchs auf fast 
64 Mrd USD (250 Mrd TL) an. Über den 
Fonds wirkt der Staat faktisch als Garan-
tiegeber für Kredite. Die Investitionen 
stiegen in den ersten neun Monaten 2017 
deutlich an: Gegenüber dem Wachstum 
von 2,7% von Januar bis September 2016 
erhöhte sich die Zuwachsrate auf 7,9%. 
Dazu trugen auch die Bauinvestitionen 
bei, die im dritten Quartal um 12% stie-

gen, und vor allem die Erhöhung der 
Investitionen in Maschinen und Ausrüs-
tungen um 15,3%. Letztere sind ein vor-
laufender Indikator für eine höhere Pro-
duktionskapazität. 

Auch der private Konsum legte zu, beson-
ders für langlebige Verbrauchsgüter. Hier 
wirkten Steuersenkungen, unter anderem 

für weiße Haushaltsware, stimulierend. 
Auch der Export von Waren und Dienst-
leistungen, der einen Zuwachs um 13% 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum zeigte, 
trug stark zum Wachstum der türkischen 
Wirtschaft bei. In diesem insgesamt posi-
tiven Umfeld dürfte das Wachstum des 
privaten Konsums auch in der ersten Jah-
reshälfte 2018 anhalten. Die Regierung 
wird angesichts der bevorstehenden Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen 
2019 an ihrer Stützungspolitik für die 
Wirtschaft festhalten und weitere Maß-
nahmen beschließen.

Externe Schwankungen dürfen  
nicht unterschätzt werden

Trotz der positiven Prognosen bleibt die 
türkische Wirtschaft anfällig. Besonders 
das strukturelle Finanzierungsdefizit ist 
eine große Gefahr. Das CGF-Programm sti-
mulierte die Banken zu Kreditvergaben, 
das Kredit-Einlagen-Verhältnis kletterte in 
der zweiten Jahreshälfte 2017 auf 125%. 
Damit stiegen nicht nur die direkten Bank-
risiken, sondern auch die Wechselkursrisi-
ken. Die Türkei ist damit anfälliger für 

Währungsschwankungen. Das Problem 
könnte auch die Investitionsbereitschaft, 
besonders von ausländischen Geldge-
bern, dämpfen. Die Situation könnte sich 
zuspitzen, wenn die Türkei noch mehr 
kurzfristiges Kapital aufwenden müsste, 
um das externe Defizit zu finanzieren. So 
würde sich auch die Abhängigkeit von 
globalen Finanzinvestoren und wiederum 
das Risiko von Wechselkursschocks erhö-
hen.

Vor diesem ökonomischen Hintergrund 
und aufgrund der Schwäche der Türki-
schen Lira gegenüber dem US-Dollar und 
dem Euro wird die Inflation voraussicht-
lich steigen. Die Abwertung der Türki-
schen Lira seit September dürfte den 
Inflationsdruck auf Verbraucherpreise 
und Produktionskosten weiter erhöhen. 
Steigende Preise und Steuern in Verbin-
dung mit einer schwächeren Landeswäh-
rung dürften die Kaufkraft schwächen 
und den privaten Konsum bremsen.

Die ausführliche Studie steht auf  
www.coface.de unter News zum  
Download bereit.

Mit dem Staat als faktischem Garantiegeber fällt 

den türkischen Banken die Kreditvergabe leicht.
©
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Erich Hieronimus
Pressesprecher NER, 
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Praxisnahe Einblicke in das Russland-Geschäft

„Unternehmen können nicht nur in Ländern tätig sein, die politisch opportun sind.“ Der Geschäftsführer eines mittelständischen 
Unternehmens brachte auf den Punkt, was die deutsche Exportwirtschaft mit Blick auf die Rahmenbedingungen in wichtigen 
Absatzmärkten derzeit bewegt. Auf der Russland-Konferenz der IHK Düsseldorf standen am 11. Januar 2018 aber auch das neue 
Wachstum und die Energiepartnerschaft im Fokus.

Die russische Wirtschaft ist 2017 auf den 
Wachstumspfad zurückgekehrt. Auch für 
2018 erwartet die Weltbank eine Zunahme 
des realen BIP um 1,7%. Damit endet eine 
zweijährige Rezession, die die deutschen 
Unternehmen in Russland auf eine harte 

Probe stellte. Laut einer Umfrage der 
Deutsch-Russischen Auslandshandels-
kammer (AHK) blicken die befragten 
Unternehmen nach Umsatzzuwächsen im 
Vorjahr optimistisch auf das Jahr 2018 
und wollen ihre Aktivitäten ausbauen.

Lokalisierung und  Konkurrenz

Doch es sind auch einige Unternehmen 
neu in den Markt eingestiegen oder profi-
tieren nun vom Abgang ihrer Mitbewer-
ber. Die exportbeschränkenden Sanktio-
nen der USA und der EU sowie die Lokali-
sierungsstrategie der russischen Regierung 
machen Investitionen vor Ort zunehmend 
attraktiv. Der nordrhein-westfälische Wirt-
schaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
wies – als Ökonom – auf die positive Wir-
kung von Sanktionen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit lokaler Produzenten hin. 
Valery Sidorov, Stellvertretender General-
konsul Russlands in Bonn, bekräftigte die 
Unterstützung der russischen Regierung 
für ausländische Investoren. 

Um die Produktion vor Ort aufzubauen 
und den lokalen Wertschöpfungsanteil zu 
erhöhen, sind jedoch geeignete russische 
Zulieferer notwendig, an denen es eini-
gen der in Düsseldorf berichtenden 
Unternehmen mangelt. So fehlt es Alexey 
Antipin, Geschäftsführer des DMG MORI 
Fertigungs- und Montagewerks Ulya-
novsk, an Zulieferern von Präzisionskom-

ponenten für Werkzeugmaschinen. Auch 
Dr. Hans Grandin, Geschäftsführer der 
Huesker Gruppe, erhält in Russland keine 
geeigneten Garne für die Herstellung 
technischer Textilien in Klin nahe Moskau. 

Angesichts der westlichen Sanktionen 
und des fehlenden Angebots aus russi-
scher Produktion fassen chinesische 
Unternehmen zunehmend Fuß auf dem 
russischen Markt. Ein Hersteller von Berg-
baumaschinen berichtete von Kunden, 
die sogar angewiesen worden seien, chi-
nesische Anbieter zu bevorzugen. Weiter-
hin hätten deutsche Produkte einen 
guten Ruf, es sei aber fraglich, wie lange 
dies noch anhalte. Auf die Gefahr einer 
Verdrängung aus dem russischen Markt 
wies auch Sidorov hin: Deutsche Unter-
nehmen sollten Nischen besetzen und 
Marktanteile ausbauen, sonst würden 
dies ihre Konkurrenten aus Fernost tun.

Qualität und Marktzugang  
haben ihren Preis

Für die deutschen Unternehmen spre-
chen weiterhin die Qualität der Produkte Die Moskauer Skyline wächst, jetzt muss nur noch die verarbeitende Industrie nachziehen.
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Leitender Redakteur 
 ExportManager,  
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und des Services. Dr. Andree Groos, 
Geschäftsführer der Vaillant GmbH, hat 
auf den Aufbau einer eigenen Produktion 
in Russland verzichtet. Zum einen man-
gelt es auch dem Hersteller von Heizungs-
technik an den notwendigen Zuliefertei-
len in der erforderlichen Qualität, zum 
anderen würden die Kunden für in Russ-
land hergestellte Produkte nicht die glei-
chen Preise zahlen wie für Geräte „made 
in Germany“. Trotzdem sei Russland nach 
China und der Türkei der drittwichtigste 
Wachstumsmarkt für Vaillant. 

Auch wenn sich die Markteintrittsstrate-
gien der deutschen Unternehmen – in 
Abhängigkeit von der Branche und der 
Konkurrenzsituation – unterscheiden, 
sind alle Anbieter zunächst mit einem 
hohen Zertifizierungsaufwand und ande-
ren Markteintrittshürden konfrontiert. 
Der Staat und staatsnahe Unternehmen 
kommen als Abnehmer in der Regel nur in 
Frage, wenn der Anbieter als lokales 
Unternehmen registriert und wahrge-
nommen wird. Das sei jedoch auch in den 
USA ein ähnlich großes Hindernis, berich-
ten die Unternehmen. Und auch die admi-
nistrativen Stolpersteine seien für auslän-
dische Unternehmen in vielen Märkten 
ähnlich. Der Vorteil: Wer diese Hindernisse 
einmal überwunden hat, ist gegenüber 
zögerlicheren Konkurrenten im Vorteil. 
Dann kann sich der Aufwand rechnen. 

Allerdings haben auch deutsche Unter-
nehmen, die schon lange in Russland 
aktiv sind, immer wieder Schwierigkeiten. 

So musste der Landmaschinenhersteller 
Claas lange auf die Erstattung der zuvor 
den Kunden gewährten Rabatte warten, 
berichtete der Generaldirektor von Claas 
in Krasnodar, Ralf Bendisch, im Juli 2017 

dem Portal „ostexperte.de“. Die Subventi-
onierung seiner „vaterländischen Pro-
dukte“ war Teil des 2016 unterzeichneten 
Sonderinvestitionsvertrages mit der russi-
schen Regierung. Dank dieser Regelung 

sieht sich Claas gegenüber westlichen 
Wettbewerbern in einer deutlich besse-
ren Position, sagte der neue Sprecher der 
Geschäftsleitung, Hermann Lohbeck, bei 
der Bilanzvorlage im Dezember 2017.

RusslandSanktionen schaden beiden Seiten

Die Sanktionen gegen die Russische Födera-
tion haben auch für die sanktionierenden 
Länder massive negative Folgen. Insbeson-
dere die EU und speziell Deutschland sind 
durch deutliche Handelsverluste betroffen. 
Der Exportrückgang betrifft vor allem Pro-
dukte, die nicht unter das russische Embargo 
fallen.

Die Sanktionen der insgesamt 37 Länder, 
darunter alle Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und die Vereinigten Staaten, 
haben zu hohen finanziellen Einbußen auf 
beiden Seiten geführt. Nach Berechnungen 
von Julian Hinz, Ökonom am Institut für 
Weltwirtschaft (IfW), Kiel, und Matthieu Cro-
zet von der Universität Hongkong, führte der 
durch die Sanktionen verursachte Rückgang 
im Warenaustausch zwischen den Ländern 
bis Ende 2015 zu einem Handelsverlust von 
insgesamt 114 Mrd USD.

Von diesen Verlusten trägt Russland aber nur 
gut 60%, der Rest entfällt auf die sanktionie-
renden Länder. Für sie beläuft sich der 
Exportverlust auf rund 44 Mrd EUR, wovon 
90% auf die Europäische Union entfallen. Die 
deutschen Exporte sind im Durchschnitt um 
727 Mio USD pro Monat niedriger als bei 
einem Szenario ohne Sanktionen, dies ent-
spricht 0,8% der gesamten Exporte. Deutsch-
land trägt damit fast 40% des westlichen Ver-

lustes, während andere wichtige geopoliti-
sche Akteure wie das Vereinigte Königreich, 
Frankreich und die Vereinigten Staaten viel 
weniger betroffen sind.

Der Exportrückgang in den sanktionierenden 
Ländern betrifft nur zu gut 9% Produkte, die 
dem russischen Embargo unterliegen. Gut 
90% der Handelsverluste entstammen Pro-
dukten, die nicht vom russischen Embargo 
betroffen waren. Als Hauptursache machen 
die Autoren deutlich verschlechterte Finan-
zierungsbedingungen für Unternehmen aus, 
die mit bzw. in Russland Handel treiben. 
Grund dafür ist ein Verlust des Vertrauens 
der Kreditinstitute in den russischen Markt.

Generelles Bild nicht geändert

„Der Großteil der Handelsverluste in den 
westlichen Ländern ist also auf die von ihnen 
selbst verhängten Sanktionen zurückzufüh-
ren. Argumente gegen bestimmte Sanktions-
politiken beziehen sich oft nur auf mögliche 
Vergeltungsmaßnahmen, von denen hier 
aber nur ein verhältnismäßig geringer Scha-
den ausging“, sagte Hinz. „Auch waren die 
Exporteure der sanktionierenden Länder 
offenbar kaum in der Lage, sich alternative 
Absatzmärkte für ihre Produkte zu erschlie-
ßen. Nur ein sehr kleiner Teil der Handelsver-
luste konnte durch neue Abnehmer ausge-
glichen werden.“

Hinz rechnet auch für die Zeit nach 2015 mit 
hohen Handelsverlusten durch die Sanktio-
nen gegen die Russische Föderation. „Gene-
rell hat sich das Bild nicht geändert. Insge-
samt dürften die Handelsverluste aber etwas 
zurückgehen, da sich die Unternehmen 
zunehmend besser an die veränderte Situa-
tion anpassen und neue Handelsbeziehun-
gen entstehen.“

Für ihre Berechnungen prognostizierten die 
Autoren die Handelsströme ohne Sanktionen 
auf Basis des Jahres 2013 und verglichen 
diese mit der tatsächlichen Entwicklung. 
Dabei berücksichtigten sie auch die Abküh-
lung der russischen Wirtschaft aufgrund des 
Rückgangs der Öl preise und der Abwertung 
des Rubel. Insgesamt ist der Exportrückgang 
in westlichen Ländern daher noch erheblich 
höher, die genannten Handelsverluste durch 
Sanktionen erklären ungefähr ein Drittel des 
gesamten Exportrückgangs. 

Die Berechnungen sind in Form einer IfW-Box 
(HIER) Teil der IfW- Konjunkturprognose vom  
14. Dezember 2017. 

Weitere Informationen:  
Institut für Weltwirtschaft, Kiel  
Fachlicher Ansprechpartner:  
Dr. Julian Hinz, (04 31) 88 14-507,  
julian.hinz@ifw-kiel.de

https://www.ifw-kiel.de/wirtschaftspolitik/prognosezentrum/konjunkt/ifw-box/2017/box_2017-17_russlandsanktionen.pdf
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Finanzierungen für das Iran-Geschäft gesucht

Die politische Lage im Iran hat sich im Zuge der Proteste gegen die Regierung und der Sanktionsdrohungen des US-Präsidenten  
in den vergangenen Wochen verschlechtert. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland sind davon derzeit noch nicht 
belastet. Die Exporte steigen das zweite Jahr in Folge, liegen jedoch noch weit unter dem Niveau vor den Sanktionen. Deutsche 
Exporteure leiden offenbar unter einem Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten.

Zögerliche Erholung

2016 stand der Iran im Fokus der deut-
schen Exporteure: Nach der Lockerung 
der Sanktionen, dem Wiederanschluss an 
den internationalen Zahlungsverkehr 
(SWIFT) und der Wiederaufnahme der 
Hermesdeckungen schien eine Rückkehr 
zu früheren Absatzzahlen möglich. Der 
Nachholbedarf schien riesig, die früheren 
Geschäftspartner standen mit offenen 
Armen bereit. Doch sehr schnell stellte 
sich heraus, dass deutsche Banken bei der 
Finanzierung der Geschäfte sehr zurück-
haltend blieben.

Auch wenn die erhofften Sprünge im Iran-
Handel ausgeblieben sind, hat sich der 
deutsche Export doch ordentlich entwi-
ckelt. Die Lieferungen in den Iran stiegen 
in den ersten zehn Monaten 2017 um 
19,7% auf rund 2,4 Mrd EUR und könnten 
im Gesamtjahr die Grenze von 3 Mrd EUR 
erreichen. Diese Marke wurde zuletzt 
2011 überschritten. Im Jahr 2016 waren 
die deutschen Exporte bereits um 25,3% 
gewachsen und betrugen knapp 2,6 Mio 
EUR. 

Fehlende Transparenz

Seitens der deutschen Banken wird das 
Iran-Geschäft weiterhin kritisch gesehen, 
da eine genaue Prüfung der beteiligten 
Personen und Unternehmen sowie der 
Finanzdaten nötig ist. Die AHK Iran berich-
tet von Schwierigkeiten bei der Einschät-
zung von Compliancerisiken, weil Infor-
mationen im Iran nicht verfügbar sind. 
Zudem besteht weiterhin die Gefahr, dass 

die US-Behörden Verstöße gegen US-
Recht sanktionieren. So sollten beispiels-
weise die Verwendung des US-Dollar und 
jeglicher USA-Bezug vermieden werden. 

Von Seiten der Bundesregierung werden 
die Projekte deutscher Unternehmen 
nach Angaben von Euler Hermes durch 
Deckungszusagen unterstützt. Bis Ende 
2017 wurden 47 Transaktionen im 
Gesamtwert von 795 Mio EUR positiv ent-
schieden. Anerkannte iranische Institute 
sind die Bank of Industry and Mine (gene-
rell bis zu einem Obligobetrag von 25,0 
Mio EUR) sowie z.B. die Bank Melli, die 
Bank Tejarat, die Bank Mellat, die Bank 
Keshavarzi und die Middle East Bank auf 
Einzelfallbasis. Der Bund nimmt dann 
Akkreditive dieser Banken in Deckung. 

Politische Unterstützung nötig

Eine längerfristige Finanzierung des Iran-
Geschäfts wäre mit einer stärkeren politi-
schen Unterstützung möglich, glaubt 
Michael Tockuss, Geschäftsführer der 
Deutsch-Iranischen Handelskammer in 
Hamburg. Im Gespräch mit „Markt und 

Mittelstand“ verweist er auf das Beispiel 
Österreich, wo die Oberbank im Herbst 
2017 ein Rahmenkreditabkommen mit 14 
iranischen Banken vereinbart hat, um 
Exporte österreichischer Unternehmen 
mit staatlicher Deckungszusage über 
einen Zeitraum von zwei bis zehn Jahren 
zu finanzieren.

Allerdings ist das Thema nach Auskunft 
von Dr. Claudia Raml, Stellvertretende Lei-
terin der Abteilung Corporate & Interna-
tional Finance der Oberbank, derzeit „on 
hold“. Im Gespräch mit dem „ExportMana-
ger“ verweist sie auf die Rechtsunsicher-
heit und die Komplexität der Projekte, die 
Finanzierungen erschwerten. Zahlungs-
verkehr und Dokumentengeschäft funkti-
onierten jedoch bereits seit langem.

Der deutschen Regierung schlägt Tockuss 
vor, dass eine staatliche Bank wie die KfW 
dem Iran eine Finanzierung von 1 Mrd 
EUR zusichern solle. Dann wären auch 
andere deutsche Banken bereit, Finanzie-
rungen anzubieten, und die verfügbaren 
Hermesdeckungen könnten tatsächlich 
genutzt werden.

Zahlungen aus dem Iran sehen Banken kritisch.
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Exportfinanzierung einfach erklärt

Liquidität ist der Schlüsselbegriff des aktualisierten Fachbuchs „Die Exportfinanzierung“ aus dem Bundesanzeiger Verlag.  
Der Wirtschaftsjurist Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff gibt einen Überblick über die Methoden der Exportfinanzierung  
und verschiedene Finanzierungsarten. Ein ausführlicher Anhang bietet einschlägige Texte und Merkblätter zu Finanzierung  
und Absicherung.

Für Exportmanager ist das Thema Finan-
zierung ein wichtiges Verkaufsargument. 
Sie blicken auf das Thema Finanzierung 
auch aus Sicht und oft gemeinsam mit 
dem Kunden. Insofern ist die Perspektive 
des Autors, der die Liquidität des Unter-
nehmens in den Mittelpunkt stellt, etwas 
eng gehalten. Entsprechend prominent 
werden die Finanzierungsinstrumente 
dargestellt, die insbesondere nach der 
Finanzierungsdauer kategorisiert werden. 

Schwerpunkt Finanzierungs 
instrumente

Nach einführenden Übersichten zu den 
Finanzierungsinstrumenten widmet sich 
das Buch den Methoden der Exportfinan-
zierung. Von kurzfristigen Kontokorrent-
krediten, Finanzierungen mit Wechseln, 
Avalen und Akkreditiven über Leasing 
und Factoring bis zu langfristigen Kredi-
ten werden einige Finanzierungsmöglich-
keiten ausführlich im Hinblick auf rechtli-
che Aspekte und Kosten dargestellt. Liefe-
ranten- und Bestellerkredite tauchen hier 
als langfristige Finanzierungsmöglichkeit 
auf, in die die AKA, Hermes und die KfW 

eingebunden werden können. Nach 
einem Blick auf alternative Finanzierun-
gen mittels ABS und Eigenkapital folgen 
am Schluss des 3. Teils die Exportkredit-
versicherungen.

Der Autor fällt zu Beginn nach einigen 
Anläufen zur Erläuterung der besonderen 
Voraussetzungen und Risiken der Export-
finanzierung erneut in die Darstellung der 
Finanzierungsformen zurück. Daher wer-
den einige Themen wie die unterschiedli-
che Rechtsordnung, die Länderrisiken 
sowie die für die Exportfinanzierung und 
Absicherung relevanten Institutionen nur 
kurz angesprochen. Dagegen fällt die 
geschichtliche Betrachtung des Euro-
Marktes recht ausführlich aus, während 
die Auswirkungen des Brexits oder neuer 

digitaler Plattformen nicht behandelt 
werden. Dabei entstehen gerade durch 
die Digitalisierung neue Möglichkeiten 
einer flexibleren Finanzierung. Im Hin-
blick auf den Brexit drängt sich die Frage 
auf, ob sich das Finanzierungsangebot auf 
dem Euro-Markt in Zukunft verändert. 
Noch fallen diese Themen eher in den 
Bereich der tagesaktuellen Berichterstat-
tung, doch ein Ausblick hätte das Buch 
aufgewertet.

Gelungener Überblick

Zehn Jahre nach Veröffentlichung der  
1. Auflage ist die Aktualisierung des Fach-
buchs durchaus gelungen, die Fortschrei-
bung der Finanzierungspraxis stellt die 
Finanzierungsmöglichkeiten dar. Ein Blick 
auf die aktuellen Herausforderungen 
durch Regulierung und Digitalisierung 
blieb dagegen aus. Das Fachbuch eignet 
sich insbesondere, um einen Überblick 
über die üblichen Finanzierungsformen 
zu gewinnen, und bietet eine interessante 
Gegenüberstellung der Instrumente 
sowie einen umfangreichen Anhang mit 
einem ausführlichen Glossar.

Die Exportfinanzierung.  

Kreditbedarf erkennen – Finanzierungsinstrument 

auswählen – kaufmännisch kalkulieren.  

Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff,  

2., erweiterte und vollständig überarbeitete 

 Auflage. Bundesanzeiger Verlag 2017, 268 Seiten,  

44,00 EUR, ISBN 978-3-8462-0805-2

Gunther Schilling
Leitender Redakteur 
 ExportManager,  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA

gunther.schilling@ 
frankfurt-bm.com

„Einige Themen wie die unterschied
liche Rechtsordnung, die Länder
risiken sowie die für die Export
finanzierung und Absicherung 
 relevanten Institutionen werden  
nur kurz angesprochen.“
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Exportkontrollen im Cyberspace

Die EU-Kommission hat am 28. September 2016 einen Vorschlag für eine Neufassung der Dual-Use-Verordnung veröffentlicht 
 (Verordnungsvorschlag 2016/0295). Der VO-Entwurf zielt vor allem auf eine schärfere Kontrolle von Exporten von Überwachungs-
software und -technik sowie von technischen Unterstützungen und Dienstleistungen, die zur „internen Repression im Zielland“ 
genutzt werden können. Was bedeutet dies für Exporteure?

Schutz der Menschenrechte

In der Vergangenheit ist europäische 
Überwachungssoftware u.a. an autoritäre 
Regime in Ägypten, Uganda und Äthio-
pien verkauft worden, wo sie auch zur 
Unterdrückung von Oppositionsgruppen 
und Menschenrechtsaktivisten eingesetzt 
wurde. Aufgrund öffentlichen Drucks soll 
der Export von Spähprogrammen nun 
stärker reglementiert werden. Dazu gehö-
ren u.a. Geräte und Software zum Abhö-
ren von Mobiltelefonen, zur Infiltrierung 
von Computern („Trojaner“), zur Umge-
hung von Passwörtern sowie zur Identifi-
zierung von Internetnutzern, Programme 
für Funkzellenauswertungen, Data-
Mining-Software, Datenbanksysteme, die 
Beziehungen zwischen Menschen analy-
sieren, und Sicherheitstechnologien, die 
in intelligenten Verkehrslenkungssyste-
men angewandt werden. 

Der Vorschlag der EU-Kommission bedeu-
tet, dass Mitgliedstaaten die Gefahr für 
Menschenrechte beurteilen müssen, 
bevor sie ein breites Spektrum an Über-
wachungstechnologien zum Export auto-

risieren. Ferner sollen zukünftig alle Mit-
gliedstaaten Informationen über die von 
ihnen genehmigten Exporte untereinan-
der teilen. 

Erweiterte Catchall Klausel

Der VO-Entwurf sieht außerdem einen 
Paradigmenwechsel vor. Zukünftig ist 
nicht nur fehlbar, wer wissentlich gegen 
Exportkontrollen verstößt, sondern auch, 
wer bei Anwendung bestehender Sorg-
faltspflichten Kenntnis darüber hat, dass 
die Güter und Technologien zur Verlet-

zung von Menschenrechten bestimmt 
sind oder bestimmt sein können. Das 
bedeutet, ein Unternehmen oder sein 
Mitarbeiter machen sich strafbar, wenn 
sie mit der notwendigen Sorgfalt hätten 
wissen müssen, dass sie Exportkontrollre-
geln (dann auch in Bezug auf Menschen-
rechtsverletzungen) nicht einhalten.

Neuer Güteranhang

Der VO-Entwurf soll die VO (EG) Nr. 
428/2009 ersetzen. Dem erweiterten 
Begriff „Dual-Use-Güter“ entsprechend, 

wird ein neuer genehmigungspflichtiger 
Güteranhang geschaffen. Die in Art. 2 Nr. 1b) 
definierten Güter werden in Anhang I 
Abschnitt B „Liste Andere Güter mit dop-
peltem Verwendungszweck“ aufgeführt. 
Dazu wird ihnen die neue Kategorie 10 
„Andere Güter der Technologie für digi-
tale Überwachung“ zugewiesen. Gemäß 
Art. 16 der neuen VO soll dieser neue 
Anhang I Abschnitt B als Delegierter Akt 
durch die Kommission erlassen und wie 
bei Güterlisten üblich regelmäßig ergänzt 
und angepasst werden.

Begriffserweiterung Ausführer

Der VO-Entwurf erweitert außerdem den 
Begriff des Ausführers. Bisher ist Ausfüh-
rer im Sinn der Dual-Use-VO die Person, 
für die eine Ausfuhranmeldung abgege-
ben wird. Außerdem gilt als Ausführer, 
wer entscheidet, Software oder Technolo-
gie elektronisch an Empfänger außerhalb 
der EU zu übertragen oder für diese 
bereitzustellen. Neu gemäß Art. 2 Nr. 3 ist 
Ausführer jede natürlich Person, welche 
die zur Ausfuhr bestimmten Waren im 
persönlichen Gepäck befördert.Die Überwachung des Internets ist eine Gratwanderung zwischen Sicherheit und Freiheit.
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Zu wenig Rechtssicherheit

Der Vorschlag der Kommission wird von 
zahlreichen Industrie- und Interessenver-
bänden in Europa kritisiert. Unter ande-
rem wird moniert, dass bereits beste-
hende Exportkontrollregeln in den EU-
Mitgliedstaaten nicht gleichmäßig 
um- und durchgesetzt werden. Es fehle an 
einem einheitlichen respektive vergleich-
baren Kontrollniveau in der EU. 

Die im Kommissionsvorschlag verwende-
ten Begriffe (interne Repression im Ziel-
land, schwerwiegende Verletzungen der 
Menschenrechte, Cyberwaffen, Cyber- 
Surveillance-Technology, Intrusion-Soft-
ware etc.) seien zu schwammig und wür-
den unterschiedlichen rechtlichen Inter-
pretationen in den Mitgliedstaaten 
Vorschub leisten. 

Die Rechtsunsicherheit werde Forschung 
und Entwicklung im Bereich Cyber-Secu-
rity sowie intelligenter Infrastrukturen 
(intelligente Energie-, Wasser- und Gas-
versorgung, intelligente Verkehrskonzep-
te, industrieller Anlagenbau und E-Health)  
behindern. In allen diesen Bereichen wird 
Sicherheits- und Überwachungstechnolo-
gie zur Datenanalyse, Steuerung und 
Ferndiagnose eingesetzt. Aber auch After-

Sales-Services und Reparaturen per Fern-
diagnose seien betroffen. Die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Indus-
trie sei gefährdet. Zudem müsste bei den 
nationalen Genehmigungsbehörden und 
Ämtern das Fachpersonal aufgestockt 
werden, um eine zügige Genehmigungs-
praxis zu gewährleisten. 

Manche fragen sogar, ob die Vorschläge 
vielleicht die Schaffung eines gemeinsa-
men digitalen Marktes (Digital Single Mar-
ket) sowie die Digitalisierung der Zollsys-
teme und Exportkontrollen in Europa 
nicht  behinderten, statt sie zu fördern. 
Fraglich bleibt außerdem, ob mit dieser 
Neuregelung den Menschenrechten wirk-
lich ein Dienst erwiesen wird.

Bestehende internationale Gesetze – 
aber wo bleibt Europa?

Seit Ende 2013 ist Software zur Angriffser-
kennung (Intrusion-Software) Bestandteil 
der regulierten Güter im Rahmen des 
Abkommens zur Exportkontrolle von kon-
ventionellen Waffen und doppelverwen-
dungsfähigen Gütern und Technologien 
(Wassenaar-Abkommen). Diesem sind 
mittlerweile 41 Staaten beigetreten. Es 
wurde 1996 als Ersatz für das aus den Zei-
ten des Kalten Kriegs stammende 
COCOM-Abkommen verabschiedet. Ziele 
waren die Regulierung des Handels sowie 
die Eingrenzung der Verbreitung konven-
tioneller Rüstungsgüter. 2009 wurde das 
Regelwerk um den Bereich der Dual-Use-
Güter erweitert. 

Die Umsetzung des Abkommens liegt in 
der Verantwortung jedes Mitgliedstaates, 
der unabhängig entscheidet und eigen-
ständig Kontrollziele, Verfahren und Prio-
ritäten definiert. Damit fehlt dem Abkom-
men eine rechtliche Verbindlichkeit. Die 
unterschiedlichen nationalen Regelun-
gen bilden keine einheitliche Bewer-
tungs- und Rechtsgrundlage. 

Die Kontrollkriterien unterscheiden sich je 
nach Zielland eines geplanten Exports. 
Exporte in EU-Mitgliedstaaten, NATO-
Staaten oder Staaten mit einem ähnlichen 
Status werden generell genehmigt, sofern 
nicht besondere politische Gründe dage-
gen sprechen. Exporte in andere Staaten 
werden grundsätzlich in Frage gestellt 
und mit Blick auf den potentiellen Käufer, 
den möglichen offenen und versteckten 
Einsatzzweck sowie die politische Lage 
und Stabilität im Zielland geprüft.

Fokus Sicherheitspolitik

Seit der Entdeckung der Schadsoftware 
Stuxnet ist der Cyberspace in den Fokus 
der internationalen Sicherheitspolitik 
gerückt. Während Staaten zunehmend 
die neue Domäne in ihre Sicherheits- und 
Militärdoktrinen aufnehmen, verdeutli-
chen Vorkommnisse wie der Sony- oder 
Maersk-Hack die Verwundbarkeit von IT-
Systemen in allen Wirtschaftsbereichen 
und die mangelnden Vorkehrungen in 
Unternehmen im Bereich Cyber-Security. 
Internationale Bemühungen um die Etab-
lierung verbindlicher Regeln für das staat-

liche und militärische Agieren im Cyber-
space werden durch ein fehlendes 
gemeinschaftlich akzeptiertes Verständ-
nis des Themas oder der Definition von 
Begrifflichkeiten erschwert.

Prozesse automatisieren, um neue 
Herausforderungen zu meistern

Die Neuausrichtung der EU-Dual-Use-Ver-
ordnung zeigt, dass mit der zunehmen-
den Globalisierung und Digitalisierung 
der Wirtschaft die Komplexität des Außen-
handels und die rechtlichen Anforderun-
gen an die Unternehmen stetig stark 
ansteigen. Softwarelösungen können die 
firmeninterne Exportkontrolle und alle 
neuen Compliancemaßnahmen zur 
Berücksichtigung der EU-Dual-Use-VO, 
automatisieren. Somit werden notwen-
dige Genehmigungen für Exporte neuer 
Cybertechnologie automatisch rechtzei-
tig angezeigt, Lizenzen online gemanagt 
und Prozesse klar und logisch abgebildet, 
die sich problemlos rückverfolgen lassen.

Fazit

Die Dual-Use-Verordnung in der EU soll 
zum Schutz von Menschenrechten erwei-
tert und verschärft werden. Neu unterlie-
gen auch Exporte von Cyberüberwa-
chungstechnologien, die bei Menschen-
rechtsverletzungen eingesetzt werden, 
einer Genehmigung. Die neue VO zwingt 
Behörden zu vielen Einzelprüfungen mit 
sensiblen politischen Bewertungen. Hier 
könnte es zu Engpässen kommen.

„Fraglich bleibt, ob mit dieser Neu
regelung den Menschenrechten 
wirklich ein Dienst erwiesen wird.“
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Risikofaktor US-Dollar-Geschäfte

Die Finanzierung und Abwicklung von Liefergeschäften mit dem Iran ist trotz einer Lockerung der Sanktionen alles andere als 
 einfach. Vor allem einen Bezug zu den USA – sei es zu Personen, Wertschöpfungen oder dem US-Dollar – sollte man vermeiden.  
Das US-Recht kann auch dadurch eröffnet werden, dass Geschäfte in US-Dollar fakturiert sind. Hierdurch werden US-Banken  
in das Geschäft involviert. Was bedeutet dies für das tägliche Exportgeschäft?

Ausgangsfall

D ist eine Gesellschaft in Deutschland, die 
nicht im Eigentum oder unter Kontrolle 
einer US-Person steht. D verkauft ihre Pro-
dukte weltweit, u.a. auch an das Unter-
nehmen I im Iran. Die Rohstoffe hierfür 
bezieht D von B in Brasilien; hierbei wird 
der Rohstoff in US-Dollar bezahlt. D stellt 
die Produkte in Deutschland her. In den 
Produkten von D liegt der Wertanteil der 
US-Komponenten deutlich unter 10%. Ca. 
7% von Ds weltweitem Verkauf gehen an 
US-Embargoländer. D kauft die Rohstoffe 
nicht für einzelne Aufträge ein, es gibt 
auch keine separaten Warenlager für 
Embargoländer. Beim Verkauf der Pro-
dukte im Iran ist die Bank Melli involviert, 
die auf der E.O. 13599 gelistet ist. Die Ver-
käufe im Iran geschehen nicht in US-Dol-
lar, sondern in Euro. Liegt hier ein Verstoß 
gegen US-Exportrecht vor?

Beurteilung des  
Einkaufsgeschäftes

Weil die Rohstoffe in US-Dollar bezahlt 
werden, sind US-Personen (nämlich US-

Banken) in dieses Geschäft involviert. 
Dadurch wird das US-Recht eröffnet. D 
darf nicht veranlassen, dass die beim Ein-
kauf beteiligten Banken (sie sind US-Per-
sonen) gegen das US-Iran-Embargo ver-
stoßen. Denn die ITSR (Iran Transaction 

and Sanctions Regulations) verbieten es 
US-Personen, Dienstleistungen für Perso-
nen in Drittländern zu erbringen, wenn 
sie (die US-Personen) Grund zu der 
Annahme haben, dass diese Dienstleis-
tungen speziell für den Iran erbracht wer-

den. Solange davon ausgegangen wer-
den kann, dass die US-Banken keinen 
Grund zu dieser Annahme haben, versto-
ßen sie nicht gegen diese Vorschrift. Rea-
listischer erscheint, dass die Dienstleis-
tungen von den US-Banken allein für das 
Einkaufsgeschäft mit Brasilien erbracht 
werden.

Beurteilung des  
Ausfuhrgeschäftes

Nach § 560.205 ITSR ist der Iran-Reexport 
durch eine Nicht-US-Person bzgl. Produk-
ten, die nach EAR genehmigungspflich-
tige US-Komponenten mit einem Wertan-
teil von mindestens 10% beinhalten, ohne 
US-Genehmigung verboten, falls keine 
substantielle Transformierung stattfindet. 
Hier liegt der Wertanteil der US-Kompo-
nenten deutlich unter 10%; daher schei-
det ein Verstoß aus. Nach § 560.204 ITSR 
dürfen US-Komponenten, die eingebaut 
werden, nicht exklusiv oder überwiegend 
in den Iran verkauft werden (vgl. hierzu 
den Beitrag im „ExportManager“, Ausgabe 
3/2017). Auch ein Verstoß gegen diese 
Regelung scheidet hier aus, weil der Anteil 

Bei US-Dollar-Geschäften sollte jeder Iran-Bezug vermieden werden – und umgekehrt.
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von D am Verkauf in US-Embargoländer 
nur bei knapp 7% liegt und er keine spezi-
ellen Warenlager für diese Embargoländer 
besitzt. Auch ein Verstoß gegen eine wei-
tere ITSR-Regelung scheidet aus, nach der 
keine US-Bank den Verkauf in den Iran 
finanzieren darf. Denn anders als beim 
Einkauf liegen keine US-Dollar-Geschäfte 
beim Verkauf vor, so dass beim Verkauf 
keine US-Banken eingeschaltet werden.

Es bleibt die Frage, ob hier ein Verstoß 
gegen die E.O. 13599 vorliegt. Ein Verstoß 
hiergegen läge vor allem dann vor, wenn 
beim Verkauf US-Personen involviert 
wären; dann müsste die Listung der Bank 
Melli beachtet werden. Dieses ist nicht der 
Fall, weil – wie gezeigt – beim Verkauf 
wegen Euro-Zahlungen keine US-Banken 
eingeschaltet sind.

Einkaufs und Ausfuhrgeschäft  
als Einheit?

Anders wäre die Lage dann, wenn man 
das Einkaufs- und Verkaufsgeschäft als 
eine Einheit ansehen müsste, weil beim 

Einkauf US-Banken involviert sind. Eine 
solche Verschränkung beider Geschäfte 
ist ausnahmsweise möglich. Solange aber 
keine Anzeichen für eine solche Ver-
schränkung von Einkauf und Verkauf vor-
liegen, können beide Geschäfte im Zwei-
fel als separate Geschäfte betrachtet wer-
den. Demnach liegt kein Verstoß gegen 
E.O. 13599 und insgesamt kein Verstoß 
gegen US-Ausfuhrrecht vor.

Resümee

US-Recht kann ausgelöst werden durch 
die Involvierung von US-Territorium, US-
Personen, Gütern made in the USA, Gütern 
made in Europe mit mehr als minimalen 
US-Anteilen etc. Das US-Recht kann aber 
auch durch die Zahlung in US-Dollar aus-
gelöst werden. Denn dadurch werden US-
Banken (also US-Personen) in das Geschäft 
einbezogen. Diese dürfen keine Finanzie-
rungen für ein Iran-Geschäft vornehmen. 
Wäre im Ausgangsfall auch der Verkauf im 
Iran über US-Dollar abgewickelt worden, 
wäre gegen dieses Verbot verstoßen wor-
den. Von daher birgt der Verkauf in US-
Dollar ein hohes Risikopotential, weil 
sofort das ganze US-Exportrecht (inklu-
sive des US-Iran-Embargos) beachtet wer-
den muss.

Wegen aktueller Hinweise zum US-Export-
recht vgl. auch HIER.

„Wenn Geschäfte in USDollar 
 abgewickelt werden, dann werden 
USBanken – und somit USPerso
nen – in dieses Geschäft involviert. 
Für ein solches Geschäft muss  
dann das USExportrecht (inkl. des 
umfassenden USIranEmbargos) 
beachtet werden.“

http://www.compliancebusiness-magazin.de
http://hohmann-rechtsanwaelte.de/rechtstexte-us-exportrecht.html
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